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Referat 3 (Verwaltungskoordinierung) 
 
Hinweis auf die Bekanntmachung der Änderung der Zweckverbandssatzung für den Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR) 
 
Die Bezirksregierung hat die von der Verbandsversammlung am 23.03.2022 beschlossenen Änderungen der Zweckverbandssatzung zur 
Kenntnis genommen und gemäß § 20 Abs. 4 i.V.m. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) im Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf (Ausgabe Nr. 23 vom 09.06.2022) bekannt gemacht. 
 
Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 11 Abs. 1 GkG hingewiesen. 
 
Gelsenkirchen, 05. Juli 2022 

I. A. W ente 
 
 
Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Dienste) 
 
Bekanntmachung der Kommunalen Ausschreibungen und der vergebenen Aufträge 
 
Alle Öffentlichen Ausschreibungen, EU-weiten Ausschreibungen sowie die vergebenen Aufträge zu diesen Ausschreibungen werden (soweit 
vergaberechtlich vorgeschrieben) auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschrei-
bungen" bekanntgemacht. Dort werden über eine Vergabeplattform die Vergabeunterlagen auch elektronisch und unentgeltlich zum Download 
zur Verfügung gestellt. 
 
Des Weiteren werden auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschreibungen" beab-
sichtigte Beschränkte Ausschreibungen gem. § 20 VOB/A sowie vergebene Aufträge bei Freihändiger Vergabe und Beschränkter Ausschrei-
bung gem. § 20 VOB/A und § 30 UVgO (soweit vergaberechtlich vorgeschrieben) bekanntgemacht. 
 
Link zu den Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen: 
https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/ 
 
Darüber hinaus erfolgt die Veröffentlichung der Bekanntmachungen auch auf den Vergabeportalen vergabe.NRW und service.bund.de sowie 
bei EU-weiten Vergabeverfahren im Amtsblatt der EU. 
 
Link zum Vergabeportal vergabe.NRW und service.bund.de: 
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do 
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514 
 
Gelsenkirchen, 15. Juli 2022 

I. A. Günther  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Johannes Krüger, 
zuletzt bekannte Anschrift: Diesingweg 2, 45894 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 03.03.2022  
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden.  
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 30. Juni 2022 

I. A. W ens ing  
 

I 
Bekanntmachungen der  

Oberbürgermeisterin 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514
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Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Elisei Dumitru, 
zuletzt bekannte Anschrift: Hülsmannstr. 21, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 14.06.2022 
 
Erdal Erguin, 
zuletzt bekannte Anschrift: Wiehagen 73, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 15.06.2022 und 22.06.2022 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 04. Juli 2022 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Borcea, Stefan-Gabriel 
zuletzt bekannte Anschrift: Feldmarkstr. 94, 45889 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 05.07.2022 
Aktenzeichen: 33/3.2-620/22 VW 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice - Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 1.09, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 05. Juli 2022 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Raian Sadki Abdulkarim 
zuletzt bekannte Anschrift: Kirchstr. 70, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 20.06.2022 
 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 – Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden.  
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 29. Juni 2022 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Mihai Caldare 
zuletzt bekannte Anschrift: Theodor-Otte-Str. 102, 45897 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 05.07.2022 
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Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 05. Juli 2022 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Brambilla Sabiene Bachmann 
zuletzt bekannte Anschrift: Lüttinghofstr. 107, 45896 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 06.07.2022 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 06. Juli 2022 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Pawel Szymczewski, 
zuletzt bekannte Anschrift: Buerer Str. 80, 45889 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 12.05.2022 und 18.05.2022 
 
Andreas Emmert, 
zuletzt bekannte Anschrift: Beckeradstr. 84, 45897 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 14.04.2022 und 21.04.2022  
 
Tobias Manfred Spannagel, 
zuletzt bekannte Anschrift: Engelbertstr. 7, 45892 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 23.05.2022 und 31.05.2022 
 
Janine Demmer, 
zuletzt bekannte Anschrift: Horster Str. 261, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 06.05.2022 und 12.05.2022 
 
Brahim Arguig Azzi, 
zuletzt bekannte Anschrift: Franz-Bielefeld-Str. 4, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 08.06.2022 und 22.06.2022 
 
Augustin Lacatos, 
zuletzt bekannte Anschrift: Röhrenstr. 40, 45883 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 01.06.2022 und 08.06.2022 
 
Lucas Geiß, 
zuletzt bekannte Anschrift: Springbachgasse 2, 45891 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 25.05.2022 und 07.06.2022 
 
Alin-Ion Dutu, 
zuletzt bekannte Anschrift: Fersenbruch 5, 45883 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 19.05.2022 und 30.05.2022 
 
Fuad Issa Ibrahim Zahran, 
zuletzt bekannte Anschrift: Ringstr. 36, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 03.06.2022 und 13.06.2022 
 
Jozo Katic, 
zuletzt bekannte Anschrift: Breilstr. 1, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 12.05.2022 und 18.05.2022 
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Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden.  
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 06. Juli 2022 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Verlust eines Dienstausweises 
 
Der Dienstausweis mit der Ausweis-Nummer REF51 - 352 ausgestellt am 11.12.2017 auf den Namen Jana van der Kemp ist abhandenge-
kommen und wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Gelsenkirchen, 30. Juni 2022 

I. A. Busat ta  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH hat am 23. Juni 2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021 fest-
gestellt und wie folgt beschlossen: 
 
1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 mit einer Bilanzsumme von € 10.460.067,46 und einem Jahresüberschuss von € 13.231,47 

für das Geschäftsjahr 2021 wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von € 13.231,47 wird mit dem Verlustvortrag verrechnet. 
 
3. Den Geschäftsführern Stefan Eismann und Wolfgang Jung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. 
 
4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen bis zur Festsetzung des folgenden Jahresabschlusses in den Geschäftsräumen der ggw 
GmbH, Darler Heide 100, 45891 Gelsenkirchen, aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH 
hat am 08.06.2022 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen,- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wissenschaftspark 
Gelsenkirchen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2021 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage derbis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahres-
abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. 
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• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von 
der Lage der Gesellschaft. 

 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-
orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Düsseldorf, 08. Juni 2022 
 
PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Joachim Gorgs      ppa. Tim Jankowski 
Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüfer 
 
gez. Stefan Eismann 
Geschäftsführer der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH  
 
gez. Wolfgang Jung 
Geschäftsführer der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25jähriges Dienstjubiläum: 
9. Juni 2022: Hatice Gedik, Beschäftigte (GELSENDIENSTE), 
1. Juli 2022: Renato Di Febo, Beschäftigter (GELSENDIENSTE), 
1. August 2022: Michael Becker, Beamter (Referat Vermessung und Kataster), Tanja Buchholz, Beschäftigte (Gelsenkirchener 
Kindertagesbetreuung), Kerstin Holtkamp, Beschäftigte (Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung), Daniela Scholz, Beschäftigte 
(Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung), Nicole Steppkes, Beschäftigte (Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung), Ramona Volz, Beamtin 
(Referat Personal und Organisation), 
2. August 2022: Thomas Grassmann, Beamter (Referat Feuerwehr), 
 
40jähriges Dienstjubiläum: 
1. August 2022: Barbara Assheuer, Beschäftigte (Referat Bildung), Markus Bechtel, Beamter (Referat Feuerwehr), Martina Bertling, 
Beschäftigte (Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung), Monika Bottermann, Beamtin (Referat Soziales), Sigrid Fohrmann, Beschäftigte (Referat 
Bildung), Carola Heppe, Beschäftigte (Referat Bildung), Sabine Jeske, Beschäftigte (Referat Bürgerservice), Michael Kauer, Beamter 
(Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen - Das Jobcenter), Kerstin Kiefer, Beschäftigte (Referat Hochbau und Liegenschaften), Dietmar 
Klobuschinski, Beschäftigter (Referat Soziales), Iris Kuczenski, Beamtin (Referat Soziales), Martina Lechert, Beschäftigte (Referat 
Bürgerservice), Michael Lorra, Beamter (Referat Personal und Organisation), Frank Maciejewski, Beschäftigter (Referat Umwelt), Thomas 
Mikolajczyk, Beschäftigter (Referat Verkehr), Klaus Möllenbeck, Beamter (Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung), Sabine Nienhaus, 
Beschäftigte (Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung), Stephanie Oberhof, Beschäftigte (Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung), Christian 
Pohl, Beamter (Referat Hochbau und Liegenschaften), Ralf Robenek, Beamter (Bauordnung und Bauverwaltung), Bettina Rogge-Latza, 
Beschäftigte (Referat Bürgerservice), Petra Savelkouls, Beschäftigte (Referat Personal und Organisation), Georg Schmauz, Beamter 
(Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen - Das Jobcenter), Rosemarie Schulte-Ortbeck, Beschäftigte (Referat Soziales), Martin Stöbel, 
Beamter (Referat Personal und Organisation), Sabine Weßels, Beschäftigte (Referat Bildung), Volker Cyron, Beamter (Referat Hochbau und 
Liegenschaften), 
 
50jähriges Dienstjubiläum: 
1. August 2022: Rüdiger Schöttner, Beamter (Referat Recht), 
 
Ruhestand: 
1. August 2022: Johannes Tintschl, Beamter (Referat Feuerwehr), Peter Willheim, Beamter (Referat Feuerwehr) 
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